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OLG Brandenburg, Beschl. v. 7.10.2021 – 7 W 70/21 
 
 
GNotKG §§ 42 Abs. 1 S. 2, 46 Abs. 1, 96; KV-GNotKG Vorb. 2.2.1.1. Abs. 1 Nr. 1 
Beurkundung einer Teilungserklärung: Geschäftswertbemessung
 
1. Der Geschäftswert der Beurkundung einer Teilungserklärung bemisst sich nach dem fiktiven 
Preis, der für das als bebaut zu vermutende Grundstück zur Zeit der Beurkundung zu erzielen 
gewesen wäre. Maßgeblich ist, was vernünftigerweise als Verkaufserlös hätte erwartet werden dürfen, 
wenn zur Zeit der Teilungserklärung schon fertige Wohnungen verkauft worden wären. 
2. Für die Wertbemessung maßgebliche Tatsachen, die erst nach dem Bemessungsstichtag entstehen 
oder erreichbar oder zufällig erkennbar werden, sind zu verwerten, wenn sie für den Wert am 
Stichtag maßgeblich sind. 
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